
31 4 der Beilap:en_zu_C!.§:,p stßnograPllh~PT'otokollen des 

12.undesrates' 

B e r ich t 

des Ausschusses für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten 

über den Gesetzesbeschluß des Nationa:lmtes vom 22 ~ Oktober 

1969, betreffend ein Bundesgesetz über die Gewährung von 
Studienbeihilfen und Begabtenstipendien (Studienförderungs

gesetz) 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des Nationalrates sieht 
die Einführung von Begabtenstipendien vor, die ausschließ

lich auf Gru...'1d eines ausgezeichneten Studienfortganges ver

geben werden sollen4 Einsi chtlieh der Sti.ldienbeihilfen - für 

deren Gewährung weiterhin soziale Bedürftigkeit und günstiger 

Lernerfolg Voraussetzung sind - wird neben einer größeren 

Staffelung smvohl eine Erhöhung der Einkormrrensgrenzen 'die 

auch der Beihilfen selbst vorgenommen, itlObei das sogenannte 

Auswärtsstudium und die Zugehörigkeit zu einer kinderreichen 

Familie besondere Berücksi tig:..:mG findene Au.ch sind für ver-

heiratete Studenten BegÜllstigm:gen vorgesehen. Unter be

stimmten Voraussetzungen vverden in Hinkunft bei Auslandsauf

enthal ten nach Abschluß des Studiums empfangelle Studien

beihilfen zurückzuzahlen sein. 

Der Ausschuß für Verfassu~~lgs- und 

die gegenständliche 

1969 in Verha~dlung 

Vorlage 

gerl.ornmsn 

chtsangelegenheiten hat 

, , • d g oescDlossen, em 

Hohen Hause zu empfehlen, inen Einspruch zu erheben. 

Als Er?'oebnis sei[!,er Bera.ttID2; stellt SOI:Üt der ,-

rat wolle beschließen: 

Ausschuß für 

der Bundes-

Gegen den Gesetzesbeschluß ~es Nationalrates vom 22. 

Oktober 1969, betreffend ein BU?'1desgesetz über die Gewährung von 

Studienbeihilfen und Begabtenstipendien (StudienfBrderungsge

setz), wird kein Einspruch erhoben. 

Leopold W a g n e r 

Berichterstatter 

I:Iovak 
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